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Die deutsdie Industrie m adit sidi in A nbetradit der 
gegebenen Situation mit Redit einige Sorgen, woher 
sie in Zukunft ihre Fadikräfte nehmen wird, wenn 
von diesem Jahr ab dieSdiulentlassenenzahlen rapide 
absinken, zur gleidien Zeit aber die Zahlen der über
alterten Betriebsangehörigen von Jahr zu Jahr zu
nehmen. In diesem Jahr erreidit die Zahl derer, die 
das 65. Lebensjahr erreiditen und damit aus dem Be
triebsleben in der Regel aussdieiden, bereits die 
400 000-Grenze. Die absolute Zahl steigt von Jahr zu 
Jahr. Da die Zahl der Arbeitskräfte n id it w illkürlidi 
geändert werden kann, sondern durdi den A ltersauf
bau festliegt und wir auf Grund des A ltersaufbaus vom 
Jahre I960 ab mit einem A bsinken der Zahl der

A rbeitskräfte redinen müssen, ergibt sidi die drin
gende Forderung, durdi eine qualitative Hebung un
serer Ausbildungsleistungen diesen für die nädisten 
Jahre sdion zu erw artenden Sdiw ierigkeiten zu be
gegnen.
Die dringende Forderung für die industrielle Ausbil
dung lau tet also:

Bessere Volksschulleistungen, sorgfältigere Auslese der Be
gabungen, Verbesserungen unserer Berufsschule und inten
sive Bemühungen um eine Verbesserung der Ausbildung im 
Betrieb.

Alle diese Bemühungen müssen aber nodi ergänzt 
werden durdi planmäßige, praxisnahe Förderung der 
sdion in den Betrieben tätigen erwadisenen Fadikräfte.

Der Anteil der Industrie- und Handelskammern 
an der Nadiwudisausbildung

Dr. Friedridi^Marwedel, Hamburg

Die Industrie- und Handelskammern haben die 
Aufgabe, als überbetrieblidie Selbstverwaltungs

organe der W irtsdiaft das W ohl ihrer bezirkseinge
sessenen Firmen zu fördern. Dieser Generalauftrag 
verpfliditet sie, sidi audi der Nadiwudisproblem e 
der gewerblidien W irtsdiaft anzunehmen. In Er
füllung dieses Auftrages haben sie umfangreidie Ein- 
riditungen für die N adiw udissdiulung entwidielt, die 
sie gleidiwohl von den übrigen Trägern der Berufs
ausbildungsarbeit klar abgrenzen. Haben die Ver
bände in erster Linie die Aufgabe, sidi der V er
besserung der Ausbildung in  den Betrieben anzu
nehmen und ebenso w ie die Gewerksdiaften für eine 
etwa erforderlidie Zusatzsdiulung zu sorgen, hat die 
Berufssdiule die theoretisdien und system atisdien 
Grundlagen der Berufausbildung zu vermitteln, so ist 
es Aufgabe der Industrie- und Handelskammern, die
jenigen Einriditungen bereitzuhalten, die unter ge- 
samtwirtsdiaftlidiem Aspekt eine einheitlidie Berufs
ausbildung auf breiter Grundlage sidiern.
Hierzu dient zunädist das in Zusam menarbeit mit 
Verbänden und Gewerksdiaften aufgestellte einheit
lidie L e h r v e r t r a g s m u s t e r .  Dieses Lehrver
tragsmuster verdankt seine Entstehung n id it etwa 
dem Drang zu einer öden sdiem atisdien Gleidi- 
madierei, sondern der klaren Erkenntnis, daß nur 
durdi allgemein anerkannte Ausbildungsverpfliditun- 
gen eine qualifizierte Grundausbildung in allen Be
rufen und in allen Gebietsteilen herbeigeführt werden 
kann. Es werden dadurdi diejenigen Betriebe, die 
nidit in der Lage sind, diese A usbildungsverpfliditun- 
gen zu erfüllen, von der Lehrlingsausbildung fernge
halten und die Ausbildungsbetriebe selbst veranlaßt, 
ihre Ausbildungsarbeit n id it einseitig unter betrieb- 
lidier Sidit, sondern un ter Beaditung der allgemein 
anerkannten Ausbildungsgrundsätze durdizuführen. 
Tatsädilidi werden denn audi heute ohne Ausnahme 
alle Ausbildungsverhältnisse in Industrie und Handel 
unter Verwendung des Lehrvertragsm usters der 
Industrie- und Handelskammern abgesdilossen. Dies

ist dadurdi erreid it worden, daß die Industrie- und 
Handelskammern nur soldie Ausbildungsverhältnisse 
in ihre Lehrlingsrolle ein tragen, die unter V er
wendung des anerkannten Lehrvertragsm usters abge
sdilossen w orden sind.
Die L e h r l i n g s r o l l e  ist die zweite w iditige Ein- 
riditung der Industrie- und Handelskammern auf dem 
Gebiete der Nadiwudissdiulung. Die Eintragung in 
die Lehrlingsrolle kommt einer Anerkennung des 
abgesdilossenen Lehrvertrages gleidi und ermöglidit 
die Kontrolle des durdi die Eintragung offenkundig 
gewordenen Ausbildungsverhältnisses. Die Lehrlings
rolle, eingeteilt in Lehrherren- und Lehrlingskartei, 
ist ein Register aller Ausbildungsbetriebe und Lehr
linge. Sie erm öglidit die Feststellung der in den 
einzelnen Berufen und in den einzelnen Lehrjahren 
vorhandenen Lehrlinge. Sie b ie tet die Möglidikeit, 
einzelne W irtsdiaftszweige über Ausbildungsfragen, 
insbesondere über eine zu um fangreidie oder unzu- 
länglidie Lehrlingsausbildung in einzelnen Berufen, 
zu unterriditen.
Die Lehrlingsrolle ist sdiließlidi die w iditigste 
Grundlage für die von den Industrie- und Handels
kam mern durdizuführenden Lehrabsdilußprüfungen. 
Nur wer in der Lehrlingsrolle verzeidinet ist, kann 
zur Lehrabsdilußprüfung zugelassen werden. Die 
L e h r a b s c h l u ß p r ü f u n g  ist die dritte um
fassende Einrichtung der Industrie- und Handels
kammern, die der Nachwudissdiulung dient. Sie 
stellt den organisdien Absdiluß der in Betrieb und 
Schule vollzogenen Ausbildung dar. Der Lehrling wird 
durdi den Lehrvertrag verpfliditet, sidi dieser Prü
fung zu stellen i der Lehrherr w ird verpfliditet, ihn 
rechtzeitig zur Prüfung anzumelden. Versäumen beide 
diese Verpfliditung, so w erden sie durch die Industrie- 
und Handelskammer, der durch die Lehrlingsrolle 
die M öglidikeit hierzu gegeben ist, zur Erfüllung 
dieser Verpfliditung angehalten. H eute sdiließen 
nahezu alle voll durdigeführten A usbildungsverhält
nisse mit der Lehrabschlußprüfung ab. Die Prüfung
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wird von einer Prüfungskommission der Industrie- 
und Handelskammer abgenommen, die sich aus Be
triebspraktikern, Unternehmern wie Arbeitnehmern, 
sowie einem V ertreter der Berufsschule zusammen
setzt. Die Prüfung besteht bei den Facharbeitern aus 
einem praktischen Teil, nämlich einer unter Aufsicht, 
erfolgenden Anfertigung eines einheitlich vorgeschrie
benen Facharbeiterstückes, und einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil; bei den Kaufmanns
gehilfen aus einem schriftlichen und mündlichen Teil, 
wobei beim Einzelhandel noch eine praktische Prüfung 
in einem Verkaufsgeschäft hinzutritt. Die Anforderun
gen bei den Prüfungen werden durch einheitliche 
Prüfungsanforderungen, die allen Handelskammern 
als Grundlage dienen, auf ein gleiches N iveau ge
bracht. Nach bestandener Prüfung erhält der Prüf
ling ein Prüfdokument der Industrie- und Handels
kammer, d. h. einen Facharbeiterbrief oder einen Kauf
mannsgehilfenbrief, ein Gehilfen- oder Anlernzeugnis, 
je  nach dem Ausbildungsberuf. Dieses Dokument ist 
ein Ausweis darüber, daß der Inhaber die erforder
lichen Grundkenntnisse und Fertigkeiten seines Be
rufes nachgewiesen hat. Es ist die Grundlage für 
seine weitere berufliche Entwicklung.
Einen A nhaltspunkt für den Umfang der von den 
Industrie- und Handelskammern auf diesem Gebiet 
geleisteten A rbeit gewähren die folgenden Zahlen: 
Die Zahl der A usbildungsverhältnisse dürfte zur Zeit 
bei etwa 600 000 liegen, die Zahl der Lehrabschluß
prüfungen pro Jah r gegenwärtig 170 000 übersteigen. 
Für diese Prüfungen sind über 8 000 Prüfungsaus
schüsse mit annähernd 30 000 ehrenamtlichen Prüfern 
tätig. Die Beteiligung der einzelnen Wirtschaftszweige 
und Berufe ergibt sich aus folgenden Zahlen: Am 
1. 1. 1953 waren bei den deutschen Industrie- imd 
Handelskammern 539 000 Ausbildungsverhältnisse re
gistriert; hiervon entfielen auf

g ew erb lid ie  L ehrverhältn isse 204 000,
gew erb lid ie  A n lern verhältn isse 21 000,
kaufm ännisd ie L ehrverhältn isse 299 000,
kaufm än n isd ie A n lern verhältn isse 15 000.

Von diesen A usbildungsverhältnissen betrafen
Facharbeiterberufe V ersid ierungskaufm ann 5 000
M eta ll und Elektro 154 000 Speditionskaufm ann 4 500
S tein e  und Erden 2 000 R eiseb ü rogeh ilfen 400
Bau l i  000 W irtsd iafts- und steuer-
H olz 9 000 b eraten d e Berufe 4 000
C hem ie 4 000 Kaufmann
Glas 1 400 im  Zeitschriftenverlag 800
Keram ik 1 200 Kaufmann in  Grundstüdes
Druck und Papier 12 500 u. W ohnungsw irtsdiaft 300
Leder 3 500 W erbekaufm ann 200
T extil 9 000 H otel- und
Bekleidung 13 500 G aststätten gew erb e 6 000
N ahrung und Genuß 3 000 Blum enbinder 1500
K aufm ännisdie Berufe S diau fen stergesta lter 2 000
Groß- und A ußenhandel 52 000 T ankw arte 1 300
E inzelhandel 156 000 B ürogehilfinnen 14 000
Industriekaufleute 52 500 Photolaboranten 1 200
Kaufmann Sonstige 4 200

im  K reditgew erbe 9 000

Die Tätigkeit der Industrie- und Handelskammern auf 
dem Gebiete der Nachwuchsschulung erschöpft sich 
nicht mit den vorstehend dargestellten Maßnahmen. 
Zunächst einmal setzen die Kammern ihren Einfluß 
dahingehend ein, daß ungeeignete Betriebe von der 
Ausbildung ferngehalten werden. In Verbindung mit 
den V erbänden geben sie der Lehrstellenvermittlung 
des Arbeitsam tes entsprechende gutachtliche Ä ußerun
gen. Bei auftretenden Streitigkeiten aus laufenden

Lehrverhältnissen greift die Kammer durch ihre 
S c h l i c h t u n g s s t e l l e  verm ittelnd ein. Diese 
Schlichtungsausschüsse, zu deren Anrufung vor einer 
arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung sich die Lehr
vertragsparteien im Falle von Meinungsverschieden
heiten im Lehrvertrag ausdrücklich verpflichtet haben, 
üben eine sehr segensreiche Tätigkeit aus. In der 
überwiegenden Zahl der Fälle gelingt es, eine für 
beide Teile tragbare und der Sachlage entsprechende 
V erständigung herbeizuführen.
Die Schlichtungsverhandlungen geben eine gute Ge
legenheit, sowohl auf Lehrbetriebe als auch auf Er
ziehungsberechtigte und Lehrlinge im Sinne einer 
Förderung der Ausbildung einzuwirken.
Die fortlaufenden Erfahrungen aus den Lehrabschluß
prüfungen verm itteln den Industrie- und Handels
kammern ein gutes Bild vom jeweiligen Leistungs
stand der Berufsausbildung ihres Bezirkes und er
möglichen es ihnen, Ausbildungsbetriebe mit unzu
länglichen Ausbildungsleistungen zur Verbesserung 
ihrer Ausbildung anzuhalten. Das breite Erfahrungs
gut über die Ausbildung aller im Bezirk vorkommen
den Berufe läßt es verständlich erscheinen, daß die 
Industrie- und Handelskammern, abgesehen von den 
Prüfungsanforderungen, an der berufsordnenden 
Arbeit, wie sie sich in der H erausarbeitung von Be
rufsbildern für die einzelnen Berufe, von Berufs
bildungsplänen für die betriebliche Ausbildung und 
von Berufseignungsanforderungen dokumentiert, 
stärksten A nteil nehmen. Hier liegt eine wertvolle 
Gemeinschaftsarbeit zwischen Kammern, Verbänden 
und Gewerkschaften vor, die un ter Führung der 
A rbeitsstelle für Betriebliche Berufsausbildung laufend 
geleistet wird. Eine bei den Lehrabschlußprüfungen 
immer w ieder gemachte Beobachtung hat dazu geführt, 
daß sich die Kammern in zunehmendem Maße eines 
Problems besonders annehmen, nämlich der Förderung 
der Ausbilder. Mißerfolge in den Lehrabschluß
prüfungen lassen häufig erkennen, daß die unzuläng
lichen Prüfungsleistungen nicht immer dem Lehrling, 
sondern oft dem Ausbildungsbetrieb und damit dem 
betrieblichen Ausbilder zur Last gelegt werden müssen. 
W enn auch viele Ausbildungsbetriebe der Auswahl 
ihres Ausbildungspersonals besondere Sorgfalt wid
men, so gibt es immer noch genug Betriebe, die 
die Bestimmung ihres Ausbildungsleiters nur nach 
fachlichen Gesichtspunkten vornehmen ohne Prü
fung der Frage, ob der Betreffende auch als Erzieher 
geeignet ist. So kommt es, daß viele Ausbilder ihre 
Erziehungsaufgabe noch nicht genügend erkannt haben 
und daher m it ihrer Tätigkeit nur unzulängliche Er
gebnisse erzielen. Aber auch bei den guten Ausbildern 
ist ein Erfahrungsaustausch und ein Bekanntmachen 
mit dem neuesten Stand der Pädagogik und der Psy
chologie von unschätzbarem W ert. Daher haben die 
Industrie- und Handelskammern schon vor mehreren 
Jahren  begonnen, Kurse zur Förderung der Ausbilder 
durchzuführen. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen 
wurden allgemeine Richtlinien für diese Förderarbeit 
der Kammern aufgestellt. H ierbei w ird besonderer 
W ert darauf gelegt, nicht etwa „Schmalspurpsycho
logen" heranzubilden, sondern die Ausbilder immer
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wieder an der Betriebspraxis zu orientieren und sie 
von dem zwisdienbetrieblidien Erfahrungsaustausdi 
profitieren zu lassen. Es hat sidi gezeigt, daß die Teil
nehmer, ob qualifizierte Ausbildungsleiter oder ein- 
fadie Ausbilder, für diesen gebotenen Erfahrungsaus
tausdi äußerst aufgesdilossen sind, rege daran mit- 
arbeiten und widitige Erkenntnisse für ihre eigene 
Ausbildungsarbeit daraus gewinnen.
Wurden im Vorstehenden die praktisdien Maßnahmen 
gesdiildert, die die Industrie- und Handelskammern 
auf dem Gebiete der N adiw udissdiulung durdiführen, 
so darf nidit übersehen werden, daß die Handels
kammern audi an den grundsätzlidien Fragen der ge- 
werblidien Berufserziehung aus dem ihnen zuteil ge
wordenen, eingangs erw ähnten Generalauftrag zurW irt- 
sdiaftsförderung stärkstens interessiert sind. Dazu ge
hört zunädist, daß sie ihre eigene A rbeit n id it ver
bürokratisieren und erstarren lassen dürfen. Die In
dustrie- und Handelskammern müssen sidi bewußt 
bleiben, daß ihre Berufsausbildungsarbeit n id it Selbst
zweck ist, sondern der Erhaltung und Steigerung der 
Leistungsfähigkeit der gesamten W irtschaft dient. Diese 
Erkenntnis ist, wie man feststellen darf, bei allen 
Kammern trotz der umfangreichen Ordnungsarbeit, 
wie sie Lehrlingsrolle und Lehrabschlußprüfungen be
dingen, lebendig. Hierzu träg t wesentlich bei, daß die 
Berufsausbildungsarbeit der Kammern in ständiger 
Fühlung mit der Praxis und un ter weitgehender M it
arbeit von betrieblichen Praktikern erfolgt. Daneben 
ist es eine wichtige Aufgabe der Industrie- und 
Handelskammern, bei den Firmen die Erkenntnis 
der Bedeutung des Nachwuchsproblems als eine der 
wesentlichen volkswirtschaftlichen und sozialpoli
tischen Fragen zu wecken und wachzuhalten. Nicht 
nur Fragen der Rohstoffversorgung, der Produktion, 
des Absatzes, des Verkehrswesens, der Steuergestal
tung sowie der Handelspolitik sind bestimmend für 
die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft, sondern 
auch das Nachwuchsproblem. Diese Erkenntnis droht 
immer wieder verloren zu gehen, da sich Ausbildungs
arbeit nicht unm ittelbar für den einzelnen Betrieb in

Heller und Pfennig niederschlägt, sondern nur als Ge
meinschaftsaufgabe auf lange Sicht den Betrieben ihre 
Leistungsfähigkeit sichert. Dabei darf man das Nach- 
wudisproblem nicht nur zahlenmäßig sehen. Gerade 
der durch die Kriege bedingte ungünstige Altersauf
bau der Bevölkerung zwingt dazu, auch der Qualität 
des Nachwuchses besondere Aufmerksamkeit zu schen
ken. Den Industrie- und Handelskammern erwächst die 
Aufgabe, ihre Firmen darauf hinzuweisen, daß die 
Heranbildung des Nachwuchses nicht nur nach der 
fachlichen, sondern auch nach der menschlichen Seite 
im Sinne einer Charakterschulung zu erfolgen hat. 
Die Sorge für einen ausreichenden und cjualitativ 
hochstehenden Nachwuchs gibt den Kammern die 
Legitimation, sich für die Entwicklung unseres gesam
ten  Erziehungswesens, Volksschule, Mittel- und Ober
schule, Universität, die Berufs- und Fachschulen, zu 
interessieren und hierfür ihre Anregungen zu geben. 
Diese Anregungen werden nicht aus der engen Sicht 
eines Betriebes oder eines W irtschaftszweiges gege
ben, sondern wohl abgewogen nach dem Gesamtin
teresse der W irtschaft und der Allgemeinheit. H ier
bei spielen Fragen nach der Sidierung der Führungs
kräfte der W irtschaft ebenso eine Rolle wie die Fra
gen nach einer guten Grundausbildung für das Gros 
der künftigen M itarbeiter der Wirtschaft.
Es liegt auf der Hand, daß die vorstehend skizzierte 
M itarbeit der Industrie- und Handelskammern an der 
Nachwuchsschulung nur im engsten Kontakt mit allen 
übrigen Trägern der Berufsausbildungsarbeit erfolg
reich durchgeführt werden kann. Es ist erfreulich, fest
stellen zu können, daß dieser Kontakt, sei es mit den 
V erbänden und mit den Gewerksdiaften, sei es mit 
den staatlichen Stellen und den Schulen, insbesondere 
mit den Berufsschulen, in weitestem  Maße gegeben 
ist und mehr als auf vielen anderen Gebieten zu 
fruchtbarer, vertrauensvoller Zusammenarbeit geführt 
hat. Es ist zu hoffen, daß auch die künftige A rbeit an 
der H eranbildung eines leistungsfähigen und charakter
vollen Nachwuchses von diesem Geiste vertrauens
voller Zusammenarbeit getragen wird.

Die Nachwuchssdiuiung der deutschen Gewerkschaften
Dr. Heinz Küppers, Düsseldorf

Wer sich aus der einschlägigen Literatur ein Bild 
darüber machen will, welche Stellung die Ge

werkschaften zur Frage d er systematischen Nach- 
wuthsschulung eingenommen haben, wird ein verhält
nismäßig mageres Ergebnis zutage fördern, sofern er 
unter Nachwuchspflege die planvolle Ausbildung jun
ger und begabter Menschen versteht, die nach vollen
deter Ausbildung ebenso planvoll mit bestimmten 
Aufgaben betraut werden sollen. Die Gründe hierfür 
liegen auf der Hand: Es gab und gibt den Beruf eines 
Gewerkschaftssekretärs nicht, wie es etwa den eines 
Syndikus gibt, und die Gewerkschaften sind ihrer 
Entwicklung, Struktur und Funktion nach nicht mit 
den übrigen wirtschaftlichen Interessenverbänden zu 
vergleichen. Man tu t gut daran, sich das vor Augen

zu halten, wenn Umfang und M ethode gewerkschaft
licher Nachwuchsschuliung dargestellt werden sollen. 
S tärker als die politische A rbeiterbew egung haben 
die Gewerkschaften ihren Nachwuchs an  Führungs
kräften  immer aus ihrer eigenen M itte bezogen, 
einen Nachwuchs, der zum überwiegenden Teil auf 
Grund seiner politischen und menschlichen Führungs- 
ciualitäten in demokratischen W ahlverfahren die Kom
mandoposten der Organisation besetzte. Adolf W eber 
hat m it Recht auf die schicksalhafte Bedeutung dieser 
politischen Führungsqualifikation bei den Gewerk
schaften hingewiesen. In ihrer ersten und zweiten 
Periode hat die Gewerkschaftsbewegung in Deutsch
land im wesentlichen nach diesem Prinzip natürlicher 
Auswahl fast ihren gesamten Funktionskörper gebil
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